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Verpflichtung zur Einhaltung des Datengeheimnisses 
nach § 8 LDSG und § 5 BDSG 

 
 
 
von 
  _________________________________________________________ 
   Familienname   Vorname 
 
 
 

1. Ich verpflichte mich, das Datengeheimnis gemäß § 8 Landesdatenschutzge-
setz (LDSG) und § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu wahren. 

 
2. Mir ist bekannt, dass es untersagt ist, geschützte personenbezogene Daten 

unbefugt zu einem anderen als zu dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufga-
benerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten oder unbefugt zu offenbaren. 
Diese Verpflichtung besteht auch noch nach Beendigung meiner Tätigkeit fort. 

 
3. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass andere Geheimhaltungspflichten auf-

grund gesetzlicher Bestimmungen und die Bestimmungen der Dienstanwei-
sung Datenschutz ebenfalls zu beachten sind. 

 
4. Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen die Verpflichtung zur Wahrung des 

Datengeheimnisses nach § 37 LDSG und §§ 43/44 BDSG mit Geld- oder 
Freiheitsstrafe geahndet werden können; davon unberührt bleibt die Strafbar-
keit nach anderen Vorschriften, z. B. §§ 203; 353 b Strafgesetzbuch (StGB). 

 
5. Der Text der Verpflichtung, die Dienstanweisung Datenschutz, das Landesda-

tenschutzgesetz sowie das Bundesdatenschutzgesetz sind auf der Homepage 
der Abteilung Zentrale Dienste der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
unter folgendem Pfad abrufbar:  
http://zope.verwaltung.uni-mainz.de/orga/Datenschutz 
 
Die Wortlaute des § 8 LDSG und des § 5 BDSG sind nachfolgend aufgeführt. 
 
 

 
 
 
 
 ________________________ ___________________________________ 
  Ort, Datum     Unterschrift 
 

 
 



 
§ 8 LDSG 

           Datengeheimnis 
 

 
 

(1) Den bei der verantwortlichen Stelle oder in deren Auftrag beschäftigten Perso-
nen, die dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es un-
tersagt, diese Daten zu einem andern als dem zur jeweiligen Aufgabenerfül-
lung gehörenden Zweck zu verarbeiten oder unbefugt zu offenbaren (Daten-
geheimnis). Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit 
fort. 
 

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätig-
keit über ihre Pflichten nach Absatz 1 sowie die sonstigen bei ihrer Tätigkeit zu 
beachtenden Vorschriften über den Datenschutz zu unterrichten und auf de-
ren Einhaltung zu verpflichten. 

 
 
 
 
 
 

§ 5 BDSG 
Datengeheimnis 

 
 
 
Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezo-
gene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). 
Diese Personen sind, soweit sie bei nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei 
der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datenge-
heimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 
 

 


